
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege

Standardaussage: Jeder Patient/Betroffene mit akuten oder tumorbedingten chronischen Schmerzen sowie zu erwartenden Schmerzen erhält ein angemessenes Schmerzmana-
gement, das dem Entstehen von Schmerzen vorbeugt, sie auf ein erträgliches Maß reduziert oder beseitigt.

Begründung: Eine unzureichende Schmerzbehandlung kann für Patienten/Betroffene gravierende Folgen haben, z. B. physische und psychische Beeinträchtigungen, Verzögerungen des
Genesungsverlaufs oder Chronifizierung der Schmerzen. Durch eine rechtzeitig eingeleitete, systematische Schmerzeinschätzung, Schmerzbehandlung sowie Schulung und Beratung von
Patienten/Betroffenen und ihren Angehörigen tragen Pflegefachkräfte maßgeblich dazu bei, Schmerzen und deren Auswirkungen zu kontrollieren bzw. zu verhindern.

Struktur Prozess Ergebnis

Die Pflegefachkraft

S1a - verfügt über das notwendige Wissen zur systemati-
schen Schmerzeinschätzung.

S1b -  Die Einrichtung stellt zielgruppenspezifische Einschät-
zungs- und Dokumentationsinstrumente zur Verfügung.

S2a  - verfügt über das erforderliche Wissen zur medikamen-
tösen Schmerzbehandlung.

S2b  Die Einrichtung verfügt über eine interprofessionell gel-
tende Verfahrensregelung zur medikamentösen Schmerzbe-
handlung.

S3   - kennt schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen, deren
Prophylaxe und Behandlungsmöglichkeiten.

S4   - kennt nicht-medikamentöse Maßnahmen zur Schmerz-
linderung sowie deren mögliche Kontraindikationen.

S5a   - verfügt über die notwendigen Beratungs- und Schu-
lungskompetenzen in Bezug auf Schmerz und schmerzbe-
dingte Probleme.

S5b  Die Einrichtung stellt die erforderlichen Beratungs- und
Schulungsunterlagen zur Verfügung.

Die Pflegefachkraft

P1  - erhebt zu Beginn des pflegerischen Auftrags, ob der
Patient/Betroffene Schmerzen oder schmerzbedingte Proble-
me hat. Ist dies nicht der Fall, wird die Einschätzung in indivi-
duell festzulegenden Zeitabständen wiederholt.
      - führt bei festgestellten Schmerzen oder schmerzbeding-
ten Problemen eine systematische Schmerz-Ersteinschät-
zung mittels geeigneter Instrumente durch.
      - wiederholt die Einschätzung der Schmerzintensität sowie
der schmerzbedingten Probleme in Ruhe und bei Belastung/
Bewegung in individuell festzulegenden Zeitabständen.

P2   - setzt spätestens bei einer Schmerzintensität von mehr
als 3/10 analog der Numerischen Rangskala (NRS) die gel-
tende Verfahrensregelung um oder holt eine ärztliche Anord-
nung zur Einleitung oder Anpassung der Schmerzbehand-
lung ein und setzt diese nach Plan um.
        - überprüft bei Neueinstellung bzw. Anpassung der Medi-
kation den Behandlungserfolg in den Zeitabständen, die dem
eingesetzten Analgesieverfahren entsprechen.
       - sorgt dafür, dass bei zu erwartenden Schmerzen prä-
ventiv ein adäquates Analgesieverfahren erfolgt.

P3   - führt in Absprache mit dem zuständigen Arzt Maßnah-
men zur Prophylaxe und Behandlung von schmerzmittelbe-
dingten Nebenwirkungen durch.

P4   - bietet in Absprache mit den beteiligten Berufsgruppen
dem Patienten/Betroffenen und seinen Angehörigen als Er-
gänzung zur medikamentösen Schmerztherapie nicht-
medikamentöse Maßnahmen an und überprüft ihre Wirkung.

P5   -  gewährleistet eine gezielte Schulung und Beratung für
den Patienten/Betroffenen und seinen Angehörigen

E1  Eine aktuelle, systematische Schmerzeinschätzung und
Verlaufskontrolle liegen vor.

E2  Der Patient/Betroffene ist schmerzfrei bzw. hat Schmer-
zen von nicht mehr als 3/10 analog der Numerischen Rang-
skala (NRS).

E3  Schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen wurden verhin-
dert bzw. erfolgreich behandelt.

E4  Die angewandten Maßnahmen haben sich positiv auf die
Schmerzsituation und/oder die Eigenaktivität des Patien-
ten/Betroffenen ausgewirkt.

E5  Dem Patienten/Betroffenen sind gezielte Schulung und
Beratung angeboten worden, um ihn zu befähigen, Schmer-
zen einzuschätzen, mitzuteilen und zu beeinflussen.


